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Grippeschutzimpfung und Praxisgebühr

Das Bundessozialministerium informiert:

Der Herbst hat Einzug gehalten. Es wird kälter und wieder wahrscheinlicher, sich

eine Grippe zu holen. Viele Bürgerinnen und Bürger werden sich überlegen, ob sie

eine Grippeschutzimpfung machen sollen. Doch wie steht es dabei mit der

Praxisgebühr?

Die Krankenkassen können Schutzimpfungen als Satzungsleistung vorsehen. Die

Versicherten sollten sich deshalb bei ihrer Kasse erkundigen, ob die Grippeschutz-

impfung dort Satzungsleistung ist. Dann ist die Grippeschutzimpfung von der

Praxisgebühr befreit.
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